
HANDHABUNG 
der händischen Unterschriftensammlung für das 

 FORMULAR FÜR DIE UNTERSTÜTZUNGSBEKUNDUNG FÜR DIE EUROPÄISCHE BÜRGERINITIATIVE 

Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) in der gesamten EU 
( https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_de ) 

 Das Formular ist nur für Österreichische Staatsbürger! Personen aus einem anderen EU Staat bitte den QR-
Code am Handy scannen lassen und die Online-Unterschrift machen lassen. Dies ist in jedem Fall zu bevorzugen!   

 Alle Felder müssen ausgefüllt werden! Erst dann ist die Stimme gültig. 

 Gut leserlich und in Blockbuchstaben (außer der Unterschrift selbst) schreiben! Unleserliche werden nicht gezählt. 
Falls der/die Unterzeichner/-in nicht kann, BITTE HELFEN. 

 Als Ausweispapier gilt nur die Nummer des österreichischen Reisepasses bzw.  Personalausweises! 
Hinweis: Ein Führerschein gilt nicht als Ausweis zur Legitimation einer Europäischen Bürgerinitiative! 

 Bitte darauf hinweisen, dass man nur einmal unterschreiben darf! 
Wenn jemand online unterschrieben hat, darf er jetzt nicht mehr auf dem Papierformat unterschreiben und umgekehrt. 

 Auf dem offiziellen Papier-Formular darf nichts verändert oder gestrichen werden! 

 Die unterschriebenen Formulare sind sicher zu Verwahren und den/m EBI-Organisator/en persönlich zu 
übergeben! Oder per Post EINGESCHRIEBEN an (EBI-BGE-AT, Postfach 21, 2345 Brunn am Gebirge) senden. 

 Die Sammler/dritte Personen dürfen keine Kopien anfertigen, auch dürfen die Daten nicht anderweitig 
verwendet bzw. anderen ausgehändigt werden! Es gilt die europäische Datenschutz-Grundverordnung und das 
Österreichische Datenschutzgesetz (im speziellen für die Europäische Bürgerinitiative hier nachschlagen: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection) 

 

FUßNOTE im Formular vergrößert: 
Datenschutzerklärung: Gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) werden Ihre personenbezogenen Daten in diesem Formular nur für die 
Unterstützung der Initiative verwendet und den zuständigen nationalen Behörden für die Zwecke der Überprüfung und Bescheinigung zur Verfügung gestellt. Sie haben das Recht, 
von der Organisatorengruppe dieser Initiative Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, deren Berichtigung, Löschung und die Einschränkung ihrer Verarbeitung zu verlangen. 
Ihre Daten werden von der Organisatorengruppe für eine maximale Speicherfrist von einem Monat nach Einreichung der Initiative bei der Europäischen Kommission oder 21 
Monate nach Beginn des Erfassungszeitraums gespeichert, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt. Im Fall von rechtlichen oder verwaltungstechnischen Verfahren können die 
Daten über diese Fristen hinaus für einen Zeitraum von höchstens einem Monat nach Abschluss der jeweiligen Verfahren gespeichert werden. Unbeschadet jedes anderweitigen 
verwaltungstechnischen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs haben Sie das Recht, jederzeit und insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthalts, Ihres Arbeitsorts 
oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde zu erheben, wenn Sie meinen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet worden sind. Der 
Vertreter der Organisatorengruppe der Initiative oder gegebenenfalls die von der Gruppe geschaffene juristische Person ist der für die Verarbeitung Verantwortliche im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung und kann anhand der Angaben auf diesem Formular kontaktiert werden. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (sofern vorhanden) sind 
über die in Nummer 4 dieses Formulars angegebene Internetadresse dieser Initiative im Register der Europäischen Kommission abrufbar. Die Kontaktdaten der nationalen 
Behörde, die Ihre personenbezogenen Daten annimmt und bearbeitet, und die Kontaktdaten der nationalen Datenschutzbehörden sind abrufbar unter: http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/data-protection?lg=de. 


